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Haushalt 2026
Genehmigung zur Haushaltssatzung

Datum: 22.05.2026

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Groß-Rohrheim hat die Haushaltssatzung und den
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 am 29.01.2026 beschlossen. Mit E-Mail vom
02.03.2025 wurden die Unterlagen zur Genehmigung vorgelegt. Weitere genehmigungsre-
levante Unterlagen sind am 30.04.2A26 beimir eingegangen.

l. Genehmigung der genehmigungspflichtigen Bestandteile

Hiermit genehmige ich nach S 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach $ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für
den Finanzhaushalt.

ll. Feststellungen

Der Jahresabschluss 2024 der Gemeinde Groß-Rohrheim wurde am 14. Juni 2024 erstellt.
Das ordentliche Ergebnis weist einen Fehlbetrag von -78.922,33 € auf. Damit hat sich die
ursprünglich geplante Defizitsituation von -335 T€ deutlich verringert, bleibt jedoch weiterhin
negativ.

Die Tilgungszahlungen in Höhe von 94.175,74 € konnten vollständig aus dem Zahlungsmit-
telüberschuss der laufenden Venraltungstätigkeit von 1.628.439,50 € geleistet werden.

Der Finanzmittelbestand belief sich zum Ende 2024 auf rd. 8,2 Mio. € und es waren Rückla-
gen über 8,5 Mio. € vorhanden, davon rd.2,2 Mio. € aus ordentlichen Überschüssen. Damit
wurden die Anforderungen des $ 92 Abs. 6 Nr. 1 und Nr. 2 HGO im Jahresabschluss erfLlllt.
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Die Unterrichtung der Gemeindevertretung über den aufgestellten Jahresabschluss gemäß

$ 112 Abs. 5 HGO ist am 29.04.2026 erfolgt'

Für das Jahr 2025 wird ein negatives ordentliches Ergebnis i.H.v. -461.545 € erwartet. Der
pf"n*änn"lief sich auf -1.6a0.e25 €, daher hat sich das Ergebnis verbessert, Deutlich er-

ühG ertrag" aus Steuem sowie verminderte Versorgungsaufwendungen sind hauptsäch-

lich firr die deutliche Verbesserung verantwortlich.

Aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge im 2. Halbjahr 2024 sowie der ebenfalls hohen

dräg" ir 1. Halbjahr 202b erhöht sich die Steuerkraft der Gemeinde Groß-Rohrheim deut'

lich. lifolgedesseri entfallen im Jahr 2026 die bisherigen Schlüsselzuweisungen vollständig.

Erst weni die Gewerbesteuererträge wieder auf das geplante Niveau zurückgehen, ist ab

Jem janr 2OZ7 miteiner erneuten Gewährung von Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

Firr das Haushaltsjahr 2026 ist im ordentlichen Ergebnis ein erheblicher Fehlbedarf von

-1.666.493 € vorgeäehen. Dieser kann jedoch gemäß $.92 Abs. 5 Nr. 1 HGO durch die lnan-

spruchnahme von Rtidklagenm itteln ausgeglichen werden.

Die Gemeinde muss im Jahr 2026 eine Solidaritätsumlage entrichten, die einer negativen

Schlüsselzuweisung entspricht. Diese Umlage wird erhoben, wenn die Steuerkraft einer Ge-

meinde ihren rechnärischän Bedarf irbersteigt und die Gemeinde somit als abundant gilt. lm

Fäiä 
"in"t 

nur geringfllgigen Überschreitung des Bedarfs, wie dies bei Groß-Rohrheim der

Fall ist, beträgt äie SotiOaritätsumlage 15 % des übersteigenden Betrags'

Laut Ergebnis- und Finanzplanung (EFP) wird auch in den folgenden drei Jahren von Defizi-

ten im drdenlichen Ergebnis ausgegangen. Erst in 2029 ist eine Trendwende erkennbar.

lm nausnattsplan sindfogende ftebesätze der Grundsteuer B vorgesehen: 345 % im Jahr

2026,475olo im Jahr 2028 und 1045o/o im Jahr 2029,

FU, Oi" zu erwartenden Fehlbeträge in den Jahren 2O27 und 2028 (insgesamt rd. -2,28 Mio'

€) stehen noch genilgend Rücklagemittel zur Verfügung.

Der Finanzhaushalt 2026 weist einen negativen Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwal-

iungstätigkeit von -1.465.895 € auf, soda-ss die ordentlichen Tilgungen in Höhe von.94.285 €
ni"[t aujOiesem Mittel bestritten werden können. Damit werden die Vorgaben des $ 92 Abs.

5 Nr. 2 HGO bzw. $ 3 Abs. 2 GemHVO nicht eingehalten.
Die Gemeinde verfägt jedoch über ausreichend ungebundene Liquidität, um diese_Finanzie-

rungslilcke von insgÄsämt -1 .560. 180 € zu schließen. Entsprechendes gilt für die Folgejahre

2gi7 und 2028. Ab 2029 können nach aktueller Planung die Vorgaben zum Ausgleich des

Finanzhaushalts wieder eingehalten werden.

Nach dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des lnnern, für Sicherheit und

Heimatschutz vorh 30.09-.2025bedart die Haushaltsgenehmigung 2026 aufgrund der Nicht-

erfütlung der Vorgaben des g 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO bzw. S 3 Abs. 2 GemHVO gemäß Ziffer

ll.2.b) nTcht des Einvernehmäns der oberen Aufsichtsbehörde, da bei der Gemeinde Groß-

Rohrheim berichtsgemäß ausreichend ungebundene Liquidität vorhanden ist.

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass ein fortlaufender Riicklagenverbrauch bzw- der Ein-

*ät uot:n"ndener Liquidität - insbesondere unter dem Aspekt der Generationengerechtigkeit

- auf Dauer nicht tragbar ist, da dadurch die stetige Aufgabenerftillung der Gemeinde ge-

fährdet wird. Der tUr2OZS geplante Haushaltsausgleich sollte daher unbedingt angestrebt

werden.

lm Haushaltsjahreneichtdie Gemeinde Groß-Rohrheim beidem sogenanntel-nKASH-Wert",

äir lndikatoi firr die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen in
H"rr"n, nur einen Wert von 57,5 von 100 Punkten und liegt darnit im gelben Bereich des

hinterlegten AmPelsYstems.
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Bei einem voraussichflichen Zahlungsmittelbestand von rund 7 ,2Mio. € zum Ende des Haus-

["rt.iätrr"r kann die Liquiditätsreserve gemaß S 106 Abs. 1 HGo in Höhe von 177'209€

nachgewiesen werden.

Kredite, Verpfliihtungsermächtigungen und Liquiditätskredite werden in der Haushaltssat-

zung - wie im Vorjahr - nicht veranschlagt.

Durch die Tilgung in Höhe von 94.285 € kommt es zu einer entsprechenden E1ls_chuldung,

unOärrn kü;frig-wird von Nettotilgungen ausgegangen. Zum Ende des Jahres 2026 beträgt

der Schuldenständ 783.000 €, waö einer Pro-Kopf-Verschuldung von lediglich 216€ pro Ein-

wohner entspricht,

Für das Jahr 2026 sind lnvestitionen in Höhe von rund 7 Mio. € vorgesehen, insbesondere

für den Erwerb von Grundstücken im Gewerbegebiet Nordost, den Anbau der Feuerwehr-

halle sowie Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung.

Die Aufgabe der Abwasserbeseitigung wird seit dem 01.01,2020 vom Zweckverband

kommuiatwirtschaft Mittlere eergslraße (KMB) wahrgenommen. Der Ausgleich ' nach

interner Leistungsvenechnung (lLü - kann iast ezielt werden. Das Jahresergebnis nach ILV

beträgt -5.696 €. 
l

lm Gebtihrenhaushalt Bestattungswesen wird ein Verlust in Höhe -80.137 € erwartet, was

äin" V"iJ.htechteru{rg zum Vorjahr um knapp 10 T€ bedeuteten YYIde. Damit sinkt der

Kostendeckungsgrad äuf nur 43;95 %. Dte angestrebte Gebilhrenerhöhung wurde in 2026

nicht umgesetzt, sollte jedoch lhr 2A27 fokussiert werden.

Bei der Wasserversorgung wird mit einem überschuss aus Konzessionserträgen in Höhe

von 21.000 € SeRlant(Aufgabenträger HSE/ Entega).
I

lm Bereich der Kihderbetreuung liegt der Zuschussbedarf für den kirchlichen und

gJmeindlichen Kindfrgarten nach ILV-mit insgesamt rund 1,56 Mio. € leicht über dem

Vorjahresniveau.

Der Stellenplan 202Q zeigt im Vergleich zum Vorjahr tceine_wesentlichen Anderuhgen, die

Personalkosten steiien jedoch um 100'000 € aul2,23 Mio' €.

lll. Hinweise

lch weise darauf hin, dass die Präambel der Haushaltssatzung auf den aktuellen Stand der

Gesetzesänderung der HGO anzupassen ist.

überdie aktuelle Haushaltsentwicklung bitte ich, mich sowie den Kreisausschuss im Rahmen

der Haushaltszwischenberichte zeitnah zu informieren und dabei die Bewertung aus dem

Finanzstatusbericht mit einzubeziehen ($ 28 GemHVO).

Die Haushaltssatzung ist gemäß $ 97 Abs. 4 HGO zu veröffentlichen. lm Anschluss an die

öffengiche Bekanntrnachung der Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan mindestens bis

zum Ende seiner Gältigkeit im lnternet zu veröffentlichen; in der Bekanntmachung ist auf die

Veröffenflichung hinzuweisen. Die öffentliche Bekanntmachung ist mir sodann nachzuwei-

sen.

Diese Verfügung ist gemäß S S0 Abs. 3 HGO der Gemeindevertretung Groß-Rohrheim zur

Kenntnis zu geben.
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lV. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erho-

beäwerden. Oer WiAerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim

Landrat des Kreises Bergstraße
Gräffstraße 5

64646 HePPenheim

zu erheben

lm




